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Das in Sarajewo am 25. September 2013 unterzeich-
nete Abkommen zwischen der Regierung der Bundes -
republik Deutschland und dem Ministerrat von Bosnien
und Herzegowina über Finanzielle Zusammenarbeit 2010
ist nach seinem Artikel 5

am 14. März 2014

in Kraft getreten; es wird nachstehend veröffentlicht. 

Bonn, den 8. April 2014

B u n d e s m i n i s t e r i u m
f ü r  w i r t s c h a f t l i c h e  Z u s a m m e n a r b e i t

u n d  E n t w i c k l u n g
Im Auftrag

A n n e t t e  S e i d e l

B     

Bekanntmachung
des deutsch-bosnisch-herzegowinischen Abkommens

über Finanzielle Zusammenarbeit

Vom 8. April 2014
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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und

der Ministerrat von Bosnien und Herzegowina – 

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Bosnien und
Herzegowina,

in dem Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch
partnerschaftliche Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und
zu vertiefen,

in dem Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Bezie-
hungen die Grundlage dieses Abkommens ist,

in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
in Bosnien und Herzegowina beizutragen,

unter Bezugnahme auf das Protokoll über die Gespräche zur
Abstimmung und Vorbereitung der Entwicklungszusammenarbeit
im Jahr 2010 zwischen einer Delegation des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bun-
desrepublik Deutschland und des Finanzministeriums von Bos-
nien und Herzegowina vom 27. September 2010 – 

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht
es dem Ministerrat von Bosnien und Herzegowina oder anderen,
von beiden Vertragsparteien gemeinsam auszuwählenden Emp-
fängern, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt
am Main, folgende Beträge zu erhalten: 

1. Vergünstigte Darlehen der KfW, die im Rahmen der öffentli-
chen Entwicklungszusammenarbeit gewährt werden, von ins-
gesamt bis zu 98 000 000 Euro (in Worten: Achtundneunzig
Millionen Euro) für die Vorhaben

a) „Energiesektorprogramm V (Zweite Tranche Pump -
speicherwerk Vrilo)“ in Höhe von bis zu 30 000 000 Euro
(in Worten: Dreißig Millionen Euro) 

b) „Förderung Erneuerbarer Energien II (Windpark in der
 Republika Srpska)“ in Höhe von bis zu 50 000 000 Euro
(in Worten: Fünfzig Millionen Euro) 

c) „Wasserver- und Abwasserentsorgung in Bosnien und
Herzegowina II“ in Höhe von bis zu 18 000 000 Euro (in
Worten: Achtzehn Millionen Euro),

2. Finanzierungsbeiträge für notwendige Begleitmaßnahmen zur
Durchführung und Betreuung des in Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe c genannten Vorhabens bis zu 1 500 000 Euro (in
Worten: Eineinhalb Millionen Euro),

wenn nach Prüfung die entwicklungspolitische Förderungswür-
digkeit der Vorhaben festgestellt worden ist, die gute Kreditwür-
digkeit Bosnien und Herzegowinas weiterhin gegeben ist und der
Ministerrat von Bosnien und Herzegowina eine Staatsgarantie
gewährt, sofern er nicht selbst Kreditnehmer wird. Diese Vorha-
ben können nicht durch andere Vorhaben ersetzt werden.

(2) Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland es
dem Ministerrat von Bosnien und Herzegowina zu einem späte-
ren Zeitpunkt ermöglicht, weitere Darlehen oder Finanzierungs-
beiträge zur Vorbereitung der in Absatz 1 genannten Vorhaben
oder weitere Finanzierungsbeiträge für notwendige Begleitmaß-
nahmen zur Durchführung und Betreuung der in Absatz 1 ge-
nannten Vorhaben von der KfW zu erhalten, findet dieses Ab-
kommen Anwendung. 

Artikel 2

(1) Die Verwendung der in Artikel 1 genannten Beträge, die
Bedingungen, zu denen sie zur Verfügung gestellt werden, sowie
das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der
KfW und den Empfängern der Darlehen und der Finanzierungs-
beiträge zu schließenden Verträge, die den in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegen. 

(2) Die Zusage der in Artikel 1 Absatz 1 Nummer 1 und 2 ge-
nannten Beträge entfällt, soweit nicht innerhalb von acht Jahren
nach dem Zusagejahr die entsprechenden Darlehens- und Finan-
zierungsverträge geschlossen wurden. Für diese Beträge endet
die Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2018.

(3) Der Ministerrat von Bosnien und Herzegowina, soweit er
nicht selbst Darlehensnehmer oder Empfänger der Finanzie-
rungsbeiträge ist, wird etwaige Rückzahlungsansprüche, die
 aufgrund der nach Absatz 1 zu schließenden Darlehens- und
 Finanzierungsverträge entstehen können, gegenüber der KfW
garantieren. 

Artikel 3

Bosnien und Herzegowina stellt die KfW von sämtlichen Steu-
ern und sonstigen öffentlichen Abgaben frei, die im Zusammen-
hang mit Abschluss und Durchführung der in Artikel 2 Absatz 1
erwähnten Verträge in Bosnien und Herzegowina erhoben wer-
den. Für Lieferungen und Leistungen im Rahmen von Vorhaben
der Finanziellen Zusammenarbeit werden keine Steuern und Ein-
fuhrzölle erhoben.
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Artikel 4

Der Ministerrat von Bosnien und Herzegowina überlässt bei
den sich aus der Darlehensgewährung und der Gewährung der
Finanzierungsbeiträge ergebenden Transporten von Personen
und Gütern im See-, Land- und Luftverkehr den Passagieren und
Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine
Maßnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der Ver-
kehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
ausschließen oder erschweren, und erteilt gegebenenfalls die für

eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforderlichen Ge-
nehmigungen.

Artikel 5

Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem der
 Ministerrat von Bosnien und Herzegowina der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, dass die innerstaat-
lichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßge-
bend ist der Tag des Eingangs der Mitteilung.
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Geschehen zu Sarajewo am 25. September 2013 in zwei Ur-
schriften, jede in deutscher, bosnischer, kroatischer, serbischer
und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. 
Bei unterschiedlicher Auslegung des deutschen, bosnischen,
kroatischen und serbischen Wortlauts ist der englische Wortlaut
maßgebend.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

U l r i k e  K n o t z

Für den Ministerrat von Bosnien und Herzegowina

N i k o l a  S p i r i c
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